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Schulgesetz § 67 Schülersprecher 

 
 
 
(1) Die Klassensprecher und ihre Stellvertreter wählen aus den Schülern 
ihrer Schule den Schülersprecher und aus ihrer Mitte einen oder mehrere 
Stellvertreter. Die SMV-Satzung kann vorsehen, dass der Schülersprecher 
und ein Stellvertreter von den Schülern der Schule direkt gewählt werden. 
 
(2) Der Schülersprecher ist Vorsitzender des Schülerrats. Er vertritt die 
Interessen der Schüler der Schule. 
 
(3) Der Schülersprecher, der Schulleiter und der Verbindungslehrer (§ 68) 
sollen in regelmäßigen Abständen zusammentreffen, um die 
Angelegenheiten der Schülermitverantwortung zu besprechen und um sich 
gegenseitig zu informieren. 

 


